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§ 11 AusIBG
Sicherungsbescheinigung

AusIBG - Auslanderbeschaftigungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.12.2025

1. (1)Beabsichtigt ein Arbeitgeber einen Auslander zu beschaftigen, der Uber kein Aufenthaltsrecht gemafs 4 Abs. 1
Z 1 verflgt, so ist ihm auf Antrag eine Sicherungsbescheinigung auszustellen, wenn alle sonstigen
Voraussetzungen fur die Erteilung einer Beschaftigungsbewilligung (8 4) erfullt sind und, sofern der Auslander
quotenpflichtig (8 12 NAG) zugelassen werden soll, ein Quoten- bzw. Kontingentplatz vorhanden ist. Flr die
Zulassung von Schltsselkraften und Fachkraften (88 12 bis 12c) und von langer als sechs Monate beschaftigten
Kunstlern (8 14) gilt das Zulassungsverfahren gemal3 § 20d.

2. (2)Die Sicherungsbescheinigung dient zur Vorlage bei der Vertretungsbehorde im Ausland bzw. bei der nach dem
NAG zustandigen Behorde und hat den Namen und die Anschrift des Arbeitgebers, den Namen, das
Geburtsdatum, die Staatsangehorigkeit, die Wohnadresse und die vorgesehene berufliche Tatigkeit des
Auslanders sowie die beabsichtigte Dauer der Beschaftigungsbewilligung zu enthalten. Die regionale
Geschaftsstelle des Arbeitsmarktservice hat die zustandigen Vertretungsbehorden regelmaRig tGber die
Ausstellung von Sicherungsbescheinigungen unter Angabe der genannten Daten in Kenntnis zu setzen.

3. (3)Die Geltungsdauer der Sicherungsbescheinigung ist mit langstens 26 Wochen zu befristen. Dabei ist auf die
voraussichtliche Dauer der Einreise und Aufenthaltsnahme des Auslanders Bedacht zu nehmen. Wurde die
Sicherungsbescheinigung fur eine kirzere Geltungsdauer ausgestellt, ist eine Verlangerung bis zur Gesamtdauer
von 26 Wochen zulassig. In begriindeten Fallen ist eine Verlangerung bis zu einer Gesamtdauer von 36 Wochen
zulassig.

4. (4)Wird dem Antrag nicht oder nicht zur Ganze stattgegeben, ist dariber mit Bescheid abzusprechen.

5. (5)Die Sicherungsbescheinigung kann widerrufen werden, wenn sich die Umstande, unter denen sie erteilt wurde,
wesentlich gedndert haben.

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch BGBI. | Nr. 72/2013)

In Kraft seit 01.10.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/auslbg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/auslbg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/auslbg/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/auslbg/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/auslbg/paragraf/20d
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2013/72
file:///

	§ 11 AuslBG Sicherungsbescheinigung
	AuslBG - Ausländerbeschäftigungsgesetz


